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Der Rechtsschutz gegen Zerstörung der Flora.
Referat

zur Eingabe des Vereins zum Schutze und zur Pflegc dcr ;\Ipen~

pflanzen in Bamberg vom 26. Juni ]902, betr. Schutz einzelner
bedrohter Alpenpflanzcll.

Von Landgerichtsrat Bin s fe I d in ßamberg.

Der übernommenen Aufgabe gemäs beschränken ich die
J1achfoJgenden Erörterungen im we entlichen auf die iuristi 'che
Seite der frage des Pflanzenschutze sowohl vom tandplInkte
der lex Jata wie deI: lex ferenda aus, etzen demnach die tat
sächliche frage, ob die Existenz der Alpenflora, ün be onderen
der in der Eingabe des "Vereins znm Schlitz und zur Pfle~e der
Alpenpflanzen" vom 26. Juli 1902 aufgeführten Arten, infolgc
des Vernichtungskrieges, den Gewinnsucht der Händler und n
verstand des Publikums Jahr aus Jahr ein gegen sie führ ~n, 0
ernstlich bedroht ist, dass Massnahmen im Interessc ihrer Er
haltung geboten erscheinen, als im bcjahenden inne entschic
den voraus. Eine Reihe der von den kgl. Regierungcn v n
Oberbayern und Schwaben zum Berichte aufgefordertcn kgl.
Bezirksämter stellt im An chluss an die Äusserungen der kgl.
forstämter einen erheblichen R.ückgang inzeln r Alpcnpflanten
arten in ihren Bezirken ;fest, 0 das \\ euig tell die (1 fahr der
Ausrottung einzelner Arten an einzelncn tandorten crwicsen
crscheint. Ich möchte jedoch darauf hinweisen, dass da. Be
dürfnis des Schutzes der flol'a sich wcder auf dic igentliche
Gebirg~.flora noch auf die in der bezeichneten Eingabc namhaft
gemachten Arten beschränkt. M it I~ecl1t ist vom Bezirk amt
Tölz im Berichte vom 30. Oktober 1902 auf die efahr der u
roHung von Ilex aquifolium L. (StechpaJm ) hinge\; ic cu, di
nicht nur massenhaft als Zier trauch für Gärten au gegrab '11

wird, sondern als ein ehr begehrtes Bind material für Krällze,
sowie nach mehr und mehr sich einbürgelIder cngli eher itte al
Weihnachtsschmuck umfangreiche erwelldung findet. Auch
ausserhalb des Gebirges gibt es einc Reihe von I flallZen, dcnen
mehr oder minder baldige völlige Au rottung nicht nur durch
.sinnlose Ausplünderung seitens der Touri ten und Au flügler, on
dem 110ch mehr durch das mas enhafte Au rei en und Au _
.graben seitens der Händler und Gärtncr droht. Hier nur einig
Beispiele.
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Primula Auricula L., die in den Mooren der näheren und
"\,'citercn mgebung Münchens früher in Massen vorkam, wird.
alljährlich in München nicht nur in Hunderttausenden VOll

träu sehen von allen Gärtnern Gemüsekrämern, Blumenhänd
lern, hausiel' nden Weibern und Kindern verkauft, sondern viel
fach u h von Gärtnern in Mengen mit der Wurzel ausge
graben und in Handel gebracht. Sie, ar vor Jahren auf den
Prühlingsblull1enmärkten d r tadt zahlreich in ganzen Stöcken
zum Verkaufe anzutreffen.

Gentiana aeaulis L., die gleichfalls auf den Mooren der Um
gebung Münchens" ächst, "\ ird in gleicher \Veise nicht nur
massenhaft als träusschen verkauft, sondern findet seit Jahren
immer ausgedehntere Verwendung zu Grabkränzen, oft Hun
dert von Exemplaren in einem Kranze. ie wird von Weibern
und Kindern körbeweise gesammelt und zur Stadt gebracht.

Daphn Cneorum L.. das sogenannte Haideröschen, eine
Zierde der Garehinger und fröt1maninger Haide und der Wälder
und Hänge bei Grüm ald, welches ebenfalls in ungezählten

tl'äus eh n in München verkauft wird, wird in wenigen Jahren
ganz verseh,vunden sein.

Cypripedium Calceolus L., frauenschuh, das ehedem so
häufig im Isartal war, ist bis auf wenige Reste in der Pupplin
g rau hauptsächlich durch Ausgraben mit der Wurzel ver
eh" 11 nden.

Convallar;a majali L., Maiglöckchen "ird überall in ho-
nungslo er Weise geplündert, auch mit Rhizom zur Blumen
treibcr€i; di Raubzüge der Händler erstrecken sich von Mün
chen selbst. bis zlIm Badersec bei Oarmi 'eh C. Bericht des kgl.
Bezirk_amte Oarmisch \'om 4. ovember 1902).

Die Bayeri che Botanische Gesellschaft zur Erforschung der
heimischen flora, deren Vertreter dem Landesaus chu für
Naturpfleg angehört," ird diese Li te unschwer ergänzen und
vermehren können.

Ich "ende mich nach diesem Exkurs zunächst der frage
zu, inwieweit da geltende Recht Bestimmungen zum Schutz
der flora vor icht. Bevor in die Erörterung der strafrechtlichen
Vo chriften eingetreten werden kann, erscheint ein kurzer Über
blick der zivilrechtlichen Be timnlltrlgen über Eigentum und Er
werb des Eigentum an Pflanzen geboten.

PflanzeIl ind als Erzeugnisse des Bodens, solänge sie mit
die em LU ammenhängen, we entliehe Bestandteile des Grund-
tücks (§ 94 H.G.n.) und gehören als solche dem ,Grundeigen

tümer. Sie gehören aber ,gemä s § 953 B.O.B. auch nach ihrer
Trennung vom Orund und Boden regelmässig dem Grundeigen
tümer, soweit nicht nqch §§ 954--957 B.O.B. sich ein anderes
ergibt.
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Nach . 954 I. c. erwirbt, wer vermöge eines Rechtes an
·einer fremden Sache befugt ist, sich ihre Erzeugnisse anzueig
ne.n, das Eigentum an diesen mit der Trennung unbeschadet der
Vorschriften der §§ 955-957 1. c.

Nach § .955 I. c. erwirbt der Eigenbe itzer das Eigentum an
den Erzeugnissen der Sache mit der Trenung unbeschadet der
§§ 956, 957 I.c., es sei denn, dass er nicht zum Eigenbesitz be
rechtigt ist oder ein anderer vermöge eines Rechte an der
Sache zum fruchtbezug berechtig ist lind der Eigenbesitzer beim
En erb des Eigenbesitzes nicht in gutem Glauben i t oder vor
der Trennung den ,Rechtsmangel erfährt.

Dem Eigenbesitzer steht derjenige gleich, welcher die Sache
zum Z'wecke der Ausübung eines Nutzung. rechtes an ihr besitzt.

§ 956 I. c. bestimmt: Gestattet der Eigentümer einern ande
ren, sich die Erzeugni e der Sache anzueignen, 0 en\ irbl die er
das Eigentum an ihnen, \ enn ihm der Besitz der ache über
lassen ist, mit der Trenllung, anderenfalls mit der Besitz-Er
greifung.

. 1st der Eigentümer zu der Ge tattung verpflichtet, so kann
er sie nicht widerrufen, so lange der anderc sich in dcm illln
überlassenen Besitz der ache befindet.

Das Gleiche gilt, ,,\renn die Gestattung nicht von dem Eig n
tümer, sondern von einem anderen ausgeht, dem die Erzeugni e
einer Sache nach der Trennung gehören.

Nach § 957 I. c. finden die Vor chriften des: 956 I.c. au '11
dann Anwendung, wenn derjenige, welcher die Aneigllung dem
.anderen gestattet, hiezn nicht berechtigt ist, es sei denn, dass
der andere, falls ihm der Besitz der Sache üherla SCII wird, bei
der überlas ung andernfalls bei der Ergreifung de Besitze. der
Erzeugnisse nicht in glltem Glauben i t od r vor der Trennung
den Rechtsmangel erfährt.

Es darf nun als sicher angenonll1len werden, das e unter
heutigen Verhältnissen herrenlosen Orund und ßoden nicht gibt;
auch die Berge bis zu ihren Gipfeln steh n regelmä sig im
Eigentum, sei es nun Privater oder on pri aten odcr öff nl
lichen Korporationen (lemeinden, tiftungen) oder de ~taatc.

Folglich stehen auch die dort wachscnden Pflanzcn im Eigcn
~um, sie sind keine herrenlosen achen und e i t daher für
ihre freie Okkupatioh nach 95 8.0.8. kein Raum. Eigentum
an ihnen durch ihre Trennung von Grund und Boden erwerben
nur die in ß§ 953--957 B.G.8. bezeichnetcn Personen. er ohnc
solches Recht Pflanzen an sich nimmt, Cf',: irbt nicht nur nicht
das Eigentum an ihnen, sondern cr nimmt damit frcmd be'> cg
liehe Sachen einem Anderen in der b icht recht \ idriger Zu
eignung weg.

Der Eigentümer eincr Sache kann aber nach . 90 B.G.B.
soweit ihm nicht Ge etz oder Rechte Drittcr entgegcn tehen,
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mit der Sache nach Belieben verfahren und Andere von jeder
Einwirkung ausschliessen. Er, kann die Sache auch vernichten,

, er kann sie jedem beliebigen Dritten Über·lassen.
Demnach kann der Grundeigentümer im allgemeinen mit den

:auf seinem Boden wachsenden' Pflanzen nach Belieben schalten,
er kann ihre Aneignung ,jedem Beliebigen gestatten, er kann sie
quch zerstören und ausroden.

Daraus ergibt sich, da~,s ein wirksamer Schut.z bedrohter
Pflanzenarten nur möglich ist, wenn der Grundeigentümer selbst
in der Verfügung über sein Eigentum beschränkt würde und
auch ihm gegenüber 'ein Verbot der beliebigen Verfügung über
die auf seinem GJ'Und und Boden wachsenden Pflanzen durch
zusetzen wäre.

Gesetzliche Bestimmungen, die in die Befugnisse des Grund
~igentümers in diesem Sinne eingreifen, bestehen zur Zeit nicht,
abgesehen von den forstpolizeilichen Bestimmungen über Ro
dungen, Erweiterung von Alpenängern oder Alpenlichtungen,
l<ahlhieben oder ihnen gleichkommenden Lichthauungen in
Schutzwaldungen, verbotswidrigen Abschwendungen, die ohne
forstpolizeiliche Genehmigung nach Art. 75, 78 des bayerischen
Forstgesetzes auch dem Waldeigentümer oder Nutzungsberech-
~igten gegenüber strafbar sind. '

Dass die Landesgesetzgebung befugt ist, solche, das Eigen
tum beschränkende Vorschriften zu erlassen, kann nach Art.
111 und eventuell Art. 109 E.G. z. B.G.B. einem begründeten
Zweifel nicht unterliegen. Vorerst ist aber wohl kaum zu er
hoffen, dass der Gesetzgeber ein öffentliches Interesse am
Schutz in ihrer Existenz bedrohter Pflanzenarten anerkennt und
zu einem immerhin einschneidenden Eingriff in die Rechte der
Grundeigentümer sich entschliesst. Soweit es sich insbesondere
um den Schutz von Alpenpflanzen handelt, wird ein solcher
Eingriff in das Eigentum auch im allgemeinen entbehrlich sein,
weil es sich zum ,grössten Teil wohl um Standorte handeln
dürfte, die im Staatseigentum stehen, lind dort die Gefahr der
Ausrottung durch den Eigentümer eine minimale ist. Für Stand
orte, die nicht im Staatseigentum stehen, versagt der Schutz
geg'en die Eigentümer; die tVerschärfung von Strafbestimmungeri
gegen unbefugte Aneignung von Pflanzen., bildet sog'ar einen ge
wissen Anreiz zur finanziellen Ausbeutung der Erlaubnis zum
Pflanzensammeln für die Grundeigentümer.

Die ZU" Zeit geltenden ,gesetzlichen Bestimmungen beschrän
ken sich a:le auf den Schutz des Grundeigentümers oder sonst
Berechtigten gegen unbefugte Aneignung der auf seinem Grund
und Boden wachsenden Pflanzen seitens Dritter. Geschützt
wird nicht das öffentliche, mehr ideale Interesse an der Erhal
tung der Pflanzenwelt, sondern das yermögensrechtliche Inte-

© Verein zum Schutz der Bergwelt e.V. download unter www.vzsb.de/publikationen.php und www.zobodat.at



- 79 -

resse des .Grundeigentümers und des sonst Berechtigten an
.. seinen Bodenerzeugnissen.

Die ziviJrechtlichen Bestimmungen über Schutz des Eigen
tums und der Nutzungsrechte interessieren hier. nicht; für unsere
Frage sind lediglich die strafrechtlichen Vorschriften von Belang.

Wer ohne BEfugnis auf fremdem Grund und Boden Pflanzen
sich aneignet, nimmt einem Anderen fremde bewegliche Sachen
weg in der Absicht, sie sich rechtswidrig zuzueignen. Damit
sind die Begriffsmerkmale des Diebstahls nach ß 242 R.st.G.B.
gegeben. Erfolgt die Entwendung von Pflanzen in geringer
Menge oder von unerheblichem Wert zum sofortigen Gebrauch
als Nahrungs- oder Genussmittel, so ist der Tatbestand des
Mundraubes nach § 370 Ziffer 5 RSt.G.B. gegeben.

Vorsätzliche und widerrechtliche Beschädigung oder Zerstö
rung von Pflanzen auf fremd.em Grund und Boden fällt unter
den strafrechtlichen Be.griff der Sachbeschädigung im Sinne der
§§ 303 ,ff. R.St.Q.B.

Diese allg·emeinen strafrechtlichen Bestimmungen über Dieb
stahl, Mundraub und Sachbeschädigung kommen indessen auf
Entwendung, Beschädigung und Zerstörung VOll Pflanzen auf
fremdem Grund und Boden nicht zur Anwendung, von einigen
besonderen Ausnahmefällen abgesehen. Die deutsche Rechts
auffassung hat von jeher den Frevel an Früchten und feld
nutzung, 50\\ ie an femdem Holz vom Begriff des gemeinen
Diebstahls als ausgeschieden erachtet, \\ ie die Constitutio cri
minalis Carolina vom Jahre 1532 Art. 167, 168 (frevel an
Früchten und Peldnutzung, sowie an eyns anderen holz) be
zeugt, ohne dass dem Ausdruck "feldfrevel" eine nur für Felder
zutreffende ausschliessliche örtliche Beziehung zukam. Im
Einklang mit dieser Rechtsanschauung hat auch § 2 Abs. 2

.E.G. z. R.st.G.B. feld- und Porstfrevel vom I1egriff des ge
meinen Diebstahls und der Sachbesch:idigul1g ausgenomlilen,
indem es die besonderen 'Vorschriften des Reichs- und Landes
strafrechtes über strafbare Verletzungen der Porst- und Peld
polizeigesetze und über den Holz-(PoJ'st-)Diebstahl aufrecht er
[Ialten und damit der Landesgesetzgebung die Abgrcnzung der
Forst- und ·Peldfrevel vom gemeinen Diebstahl, Mundraub und
Sachbeschädigung anheimgestellt hat (Vgl. Rechtsprechung des
Reichsgerichtes in Strafsachen, Band VI, Seitc 497). Die Lan
desgesetzgebung ist hienach jederzeit in der Lage, au h neue
derartige Vorschriften zu erlassen und insbesondere den Um
kreis der Porst- und Peldfrevel beliebig zu rweitern.

Was das derzeit geltendc Recht anlangt, so sind hier ein-
schlägig das bayerische Porstgesetz vom ?R ~'ärz 1852 . b

J7. Jl1l1i 189G ms e-
sondere dessen Arlikel 49, 79 und 95, und die Artikel 112 mit
114 des bayerischen Polizeistrafgesetzbuches vom 26. Dezember
1871.
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A. Be s t im m u ng end e s f 0 r s t g e set z e s.
Der grundlegende Art. 49 bestimmt, dass alle in den Ar

tikeln 79 bis 105 bezeichneten, in fremdem Walde begangenen
Entwendungen, Beschädigungen, Zuwiderhandlungen gegen
10rstpolizeiliche Bestimmungen und andere Gefährden ohne
Rücksicht auf den Wert des entwendeten Gegenstandes und
den Betrag des verursachten Schadens als forstfrevel nach
Massgabe dieser Artikel zu bestrafen sind, scheidet sie also aus
dem Begriff des gemeinen Diebstahls (und Mundraubes) und der
Sachbeschädigung aus. Nur in dem für die vorliegende frage
d.es Pflanzenschutzes nicht interessierenden faHe der Entwen
dung an aufgearbeitetem, zum Verkauf oder Verbrauch bereits
zugerichtetem, wenn auch noch im Walde befindlichen Holze
oder der Entwendung des an die flossbäche oder Abladeplätze
verbrachten Holzes oder des Holzes, das eben getriftet wird,
tritt Bestrafung nach den ,allgemeinen Bestimmungen über den
Diebstahl nach Art. 81 des forstgesetzes ein.

Von den Bestimmungen über forstfrevel durch Entwendung
- wobei Entwendung die strafrechtlichen Merkmale des Dieb
stahls umfasst und das Kriterium des forstfrevels lediglich in
dem Objekt, den noch zum Walde gehörigen Waldprodukten,
liegt - interessieren vom Standpunkte des Pflanzenschutzes
hauptsächlich nur die folgenden Artikel des forstgesetzes.

Art. 79 belegt u. a. die ,Entwendungen von grünem stehen
dem Holze neben dem Ersatz des \Vertes und eines Dritteils
desselben für Schaden mit einer der Summe beider Beträge
gleichkommenden Geldstrafe(W + % W + lY:3 W). W =
Wertbetrag.

Abs. 2 und 3 des Art. 79 bestimmen Erhöhungen des Scha
denersatzes und bezw. der Geldstrafe für bestimmte Holzgat
tungen, so Geldstrafe im doppelten Betrage des Wertes bei Ent
wendung von Samenbäumen, Hegenreisern usw.

Art. 82 bedroht die Entwendung an liolzpflänzlingen jeder
Art in natürlichen Besamungen (W + W + 2 W) und in künst
lichen Ansaaten oder Pflanzungen unter zehn Jahren (2 W +
e W + 2 W), wobei der Wert jeder Pflanze, wenn er nicht
mehr beträgt, mit I1jz Pfennig anzusetzen ist.

Art. 83 bedroht das Schälen stehender Stämme zur Gewin
nung von Lohrinde lind die Aneignung der Rinde mit einer

. Geldstrafe, welche dem Werte des geschälten Holzes und der
J~inde gleich ist. Derselbe Betrag ist als Ersatz des Schadens und
nebstbei der Wert der Rinde zuzuerkennen (\-Vr -+ Wh + )' +
'Wh + r).

Art. 84 bedroht '11. a. das unbefugte Aneignen von Sto k
holz .(W + 0 + W) mit V:3 des Wertes als Schadenersatz, wenn
es aus jungen oder frisch besamten Schlägen geholt wird (W +
1/, W + W)...)
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Art. &5 bedroht in Aus. 1 das' unbefugte Holen von grünem
.oder trockenem Laub, Nadeln oder Moos (W + 1/3 W + W),
in Absatz 2 uie unerlaubte Zueignnng von Gras oder anderem
Streu werk, als: heide, Sumpfmoos, Iieidelbeerstauden, Besen
pfriemen, farrnkräutern und uergleichen, mit Erhöhung des Scha
denersatzes bei Anwendung von 1ian- oder Schneidwerkzeugen,
eisernen Rechen oder "teigeisen (Abs. 3).

Die Tragweite namentlich des Absatz 2, \velche diese Be
.stimmung durch die extensive Auslegung des bayerischen ober
sten Gerichtshofes erfahren hat, wird weiter unten noch er
örtert werden.

Art. 86 bedroht die Entwendung von Waldsamen (W ,+
o + W) mit Schadenersatz im einfachen bis doppelten Betrage
des Wertes bei Abschlagen, Abreissen oder Zusammenkehren
des SaJTlens oder Entwendung in eingehegten (d. h. in Hege
gelegten, zur Verjiingllng ,bestimmten) Orten (W + 1 bi 2 W +
W).

Endlich bedroht Art. 87 das unbefugte Pechein (W + W +
2W).

Als forstfrevel durch Beschädigung bedroht das forstge
.setz in Art. 88-99 eine Reihe von schädigenden und gefährden
ilen Handlungen mit Strafe, so

Art. 88, 89 das unbefugte Hüten oder Weiden von Vieh im
'VI/aide,

Art. 92 das fahren ausserhalb der erlaubten Waldwege
<oder in Schlägen angewiesenen Iiolzabfuhrwege, das unerlaubte
J-Iolzschleifen oder Iiolzstürzen, das unbefugte Betreten künst
licher Ansaaten oder Pflanzungen unter sechs Jahren,

Art. 93 u. a. das Beschlagen oder Verarbcite,n von Bau
oder Nutzholz im Walde ohne Erlaubnis oder ausserhalb der
.angewiesenen Plätze, das Brennen von Kohlen oder Kienrn s,
Pechsieden, Teerschwefen, Anlegen von Schneid- oder anderen
,Gruben, Iiolzlagern, Zimmerplätzen und dergl. ausserhalb der
angewiesenen Plätze.

Art. 94 Ziff. 5 das unbefugte Wegnehmen ,und Graben nach
Erde, E-rz, Ton, Mergel, Gips, Lehm, Kies, Steinen, Rasen oder
.anderen Bodenbestandteilen im \Valde, das Einführen von
'Steinen oder Schutt in \Valdungen und das Torfstechen,

Art, 95 Beschädigungen an grünem stehendem Holz durch
An- oder Abhauen, Sägen, Schneiden oder f(eissen, Abschälen,
Ringeln, Anspähnen, Anbohren, Abästen, EIltgipfeln, Kienholz
aushauen, Öffnen neuer oder Aufreissen und Erweitern altel
liarzrisse, An- od.er Abhauen von Wurzeln ocrer auf irgend eine
andere Weise, 'wobei Beschädigungen von jungen tlolzpflanzen
1n natürlichen Besamungep oder in künstlichen Ansaaten oder
Pflanzungen unter zehn Jahren oder von anderem stehelldem

6
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grünem Holz, die aus Bosheit oder Mutwillen verübt wurden,
statt mit Geld mit tlaft zu bestrafen sind,

Art. 96 Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen oder
Anordnungen über Anmachen oder Auslöschen ;von Peuer oder
über das Verkohlen· von Holz,

Art. 99 bedroht die Veräusserung gefreveltel' WaId-Erzeug
nisse neben der durch den Prevel verwirkten Strafe noch ,mit
besonderer Strafe und .

Art 100 bestraft auch den Käufer gefrevelter WaId-Erzeug
nisse, der beim Kauf ihre Erlangung durch Prevel geKannt hat..

"

Nach dem Porstgesetze sind daher keineswegs Entwendung.
und Beschädigung aller möglichen, im fremden Walde wachsen
den Pflanzen irgendwelcher Art, sondern nur Entwendung del
in den vorbezeichneten Artikeln aufgezählten Pflanzen und .nur
die aufgezählten schädigenden Handlungen strafbar, wobei aller
dings bei Istehendem grünem Holz durch die der Aufzählung bei
gefügte Generalklausel "oder auf irgendwelche Art" jede mög
liche Art der Beschädigung getroffen wird.

An dieser Stelle ist auch gegen die Entscheidung des baye
. rischen obersten Gerichtshofes, Entscheidungen in Strafsachen,

Band V, Seite 225 zu Art. 85 Abs. 2 des Porstgesetzes Stellunlr
zu nehmen. -

Dieses am 24. Mai 1875 ergangene Erkenntnis hat das unbe
f11gte Holen von Brunnkresse aus dem Walde als Porstfrevel
nach Art. 84 Abs. 2 des forstgesetzes vom 28. März 1852 (in
der Neutextierung vom 4. Juli 1896 nun Art. 85 Abs. 2) für
strafbar erklärt. Im Eingang erkennt die Entscheidun·g selbst
an, dass das f'orstgesetz nicht die Entwendung aller Porstpro
dukte als Porstfrevel betrachtet und bestraft, sondern in Art.
78 bis 86 (Art 79 bis 87 der Neutextierung) jene Porsterzeugnisse
einzeln aufzählt und besonders kennzeichnet, deren Entwen
dung einen Porstfrevel bildet, und dass daraus hervorgeht, dass
die Entwendung anderer in den gedachten Artikeln nicht er
wähnter Waldprodukte jeder Art nicht vor dem Porststrafge
richte zu verfolgen ist und auch eine analoge Anwendung der
darin enthaltenen Strafbestimmungen auf sie nicht Platz greift,
diese Entwendungen vielmehr in das kriminelle bezw. in das
allgemeine Polizeistrafgebiet fallen. Im Anschluss an den W ort
laut des Art. 84 Abs. 1 und 2 (nun Art. 85) führt sie dann
wörtlich aus: "Bei dem ersten Blick in den Wortlaut· des Art.
84 Abs: 2 gewinnt es allerdings den Anschein, als· ob mit.
dieser Bestimmung lediglich das Streuwerk .unter den Schutz
des forstgesetzes gestellt .worden sei; allein abgesehen davon,.
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dass schon der zur dortigen Spezifikation gemachte Beisatz
"und dergleichen" eiuer solchen Beschränkung nicht Raum gibt,
fassen die Motive zum Gesetzentwurfe (zu Art. 76) klar ent
nehmen, dass der Gesetzgeber diese Bestimmung in einem der
artig beschränkten Sinne nicht verstanden \vissen wollte, indem
daselbst der Hinwegnahme von Gras und Forstunkräutern, von
Futter- und Streuwerk ausdrücklich Erwähnung geichieht. Brun
nenkresse in Waldorten gehöre immerhin zu dem Gras und
Futterwerk in der Bedeutung des Art. 84 Abs. 2 des Forst
gesetzes."

Die Deduktion des Urteils allS den WortclI "und dergleichen"
ist ein böser Fehlschuss. Die Interpunktion zeigt deutlich, da s
das· "und dergleichen" keineswegs dem Worte "Streuwerk"
sondern der mit demWörtchell "als" eingeleiteten beispiels
weisen Aufzählung der unter den Begriff "Streuwerk" fallenden
Waldprodukte koordiniert und mit der ganzen Aufzählung
dem Wort "Streuwerk" sub ordiniert ist. mithin mit "und der
gleichen" nur andere nicht aufgezählte, aber unter "Streuwerk"
fallende Walderzeugnisse gemeint \Sein können. liienach ergibt
sich, dass Art. 85 Abs. 2 nur Entwendung von Oras und ande
rem (scilicet als dem in Absatz 1 bereits erwähntem) Streu
werk im Auge hat, während die Auslegung des obersten Ge
richtshofes auch andere Dinge, die weder Gras noch Streuwerk
sind, als unter die Bestimmung fallend anzunehmen gestattell
würde. Dass der Gesetzgeber den Begriff "Gras" an Stelle de
allgemeinen Begl'iffes "Futterwerk" gebraucht hat, mag im liin~

blick allf die oben wiedergegebene Stelle der Motive als richtig
angenommen werden. Dann fallen aber jedenfalls nur als Futter
geeignete Pflanzen unter den Artikel 85 Abs. 2, abgesehen vom
Streu werk, und einc Ausdehnung auf alles Mögliche, weder unter
f'utter noch Streuwerk zu Klassifizierende, wie es der oberste
Gerichtshof mit der unrichtigen Auslegung der Worte "und der
gleichen" im Auge zu haben scheillt, ist unzulässig.

B.
B e s tim m u 11 gen des Pol i z cis t r a f g e set z b u ehe s.

Hier interessieren nur die Art. 112 und 114.
Art. 112 bedroht mit Geldstrafe bis zu 60 M., wer 1Il1befug

terweise
1. aus Gärten, ·Weinbergen, Obstanlagen oder Allecn oder

von -Feldern, Äckern oder Wiesen Gartenfrüchte, Feld
früchte oder andere Bodenerzeugnisse von unbedeuten
dem Werte oder in geringer Quantität elltwendet;

2. Bäume oder..Sträucher, welche in Gärten, Obstanlagen,
Alleen, auf Ackern oder sonst ausserhalb eines Für tes

6*
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stehen oder Hecken und andere zur Einfassung von
Orund~tücken dienende Anpflanzungen abhaut, abbricQt,
ausreisst, ausrodet oder beschädigt. I

Art. 114 bestimmt, dass die Bestimmungen des Strafgesetz
buches zur Anwendung kommen, falls eine Beschädigung frem
den Eigentums im Sinne des Art. 112 aus Rache oder Bosheit
verübt wurde.

Gegenüber dem f'orstgesetze ergibt ·sich hier ein gewichti
ger Unterschied. Während nach Art. 49 :Forstges. für die Quali
fikation als Forstfrevel die Menge und der Wert des Entwen
deten und der Betrag des verursachten Schadens, beim Forst
frevel durch Beschädigung das Motiv der Beschädigung ohne
Einfluss ist, ist ein :Fe!dfrevel nach Art. 112 P.St.G.B. nur ge
geben, wenn Bodenerzeugnisse von unbedeutendem Werte oder
in geringer Menge entwendet wurden bezw. wenn eine Be
schädigung nicht aus [-(ache oder Bosheit verübt wurde. Ent
gegengesetzten :Falles treten die Strafen des gemeinen Dieb
stahls und der Sachbeschädigung nach §§ 242 ff. und 303 ff.
R.St.G.B. ein.

Der Wortlaut des Art. 112, insbesondere die Aufzählung der
Lokalitäten, müsste zu dem Schlusse führen, dass nur die Ent
wendung von Bodenerzeugnissen aus den angeführten Örtlich
keiten als Feldfrevel strafbar sei und der Gesetzgeber nur den
Schutz landwirtschaftlichen Eigentums, d. h von I(ulturerzeug
nissen beabsichtigt habe. Indessen hat auch hier wieder eine
extensive Auslegung des bayerischen obersten Gerichtshofes die
Anwendbarkeit der Bestimmung auch auf wildwachsende Pflan
zen an ande'ren als den im Gesetze aufgeführten Orten ausge
dehnt. Das Urteil in Band VIII, Seite '289, der Entscheidungen
in Strafsachen hat das unberechtigte Pflücken von Edelweiss
blumen, .die auf der im Forstrevier I(önigssee gelegenen, im
Staatseigentum stehenden Gaiswand gewachsen waren, als nach
Art. 112 Ziff. 1 P.St.G.B. strafbar erklärt. Die Gründe führen
hiezu aus:

"Unter den im Art. 112 Ziff. 1 P.St.G.B. bezeichneten Orten
sind zwar die höheren unkultivierten Alpengegenden, iin weIchen
Edelweiss "\vächst, nicht aufgeführt; allein einesteils sollten die
bezeichneten Or.te nicht als ausschliessende, sondern nur als
Beispiele gelten, anderenteils würde der ausgesprochenen Ab
sicht des Gesetzgebers, dass die Entwendung von Boden-Er
zeugnissen von unbedeutendem Werte oder geringer Quantität
aus kultiviertem Lande nicht mit der in § 242 R.St.G.B. be
stimmten Strafe des Diebstahls, sondern. mit einer' milderen
Strafe als Übertretung bestraft werden soll. die Annahme wider
streiten, er habe beabsichtigt, den weniger wertvollen und
schwerer erreichbaren wildwachsenden Pflanzen einen höheren
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Schutz vor Entwendung dmch Am\~endung der Diebstahls trafe
zu verleihen.

Auch diese Entscheidung ist angreifbar. In erster Linie gibt
der Wortlaut des Gesetzes keinen Anhalt dafür, das die Auf-.
zählung der Ortlichkeiten keine erschöpfende, sondern bloss eine
beispielsweise sein solle und somit ohne weiteres die Entwcll
dung auch aller wildwachsenden Gewächse von beliebigen
Standorten unter seine Strafbestimmung falle. Anderseits aber
erscheint auch der zweite Entscheidungsgrund um deswilleIl
kaum zutreffend, ,weil eben der Gesetzgeber nur cinen Schutz
der Kulturpflanzen für nötig erachtet hat, die Aneignung von
Pflanzen, die an unkultivierten ürten wachsen und vom Stand
punkte der Landwirtschaft ~vertloses Unkraut sind, aber übcr
haupt nicht als etwas .Verbotenes und darum auch nicht unter
,§-Z42,·I{St.G.B. fallend erachtet haben dürfte.

. Zu Art. 112 Ziff. 2' P.St.O.ß. ist ilbrigens noch zu be
merken, dass Bestrafung nach dieser Bestimmung, nicht nach
§ 242 R.St.O.B. eintritt, wenn das Abhauen, Abbrechen. Aus
reissen usw~ zum Zwecke der Entwendung erfolgt (Rechtspr.
des R.O. in Str.s., Band VI, S. 479).

:::

Es fragt sich nun, inwieweit die vorerörterten Bestimmull
gen des allgemeinen Strafrechts, des Forstgesetzes und des
Polizeistrafgesetzbuches gee;gnet sind, den angestrebtcn Schutz
bedwhter Fflanzenarten gegen völlige Ausrottung, speziell der
in der Eingabe des "Vereins zum Schutz und zur Pflege der
Alpenpflanzen" bezeichneten Arten zu geWährleisten.

Pinus Ccmbra L., Zirbelkiefer, Taxus baccata L., Eibe. von
denen erstere noch in geschlossenen Beständen, letztere nur
als Einzelbäume oder höchsten kleine Gruppen weniger Exem
plare im bayerische:n Alpengebiete anzutreffen ist, Ilex aquifo
Iium L., Stechpalme, faHen .iedenfalls, mögen sie im Walde oder
ausserhalb d.esselben stehen, unter die Bestimmungen des Forst
gesetzes über Forstfrevel durch Entwendung bezw. Beschädi
gung oder unter Art. 112 Ziff. 2 P.St.G.ß. Auch die Alpen
rosen (Rhododendron ferrugineum lind hirslltum L.), wenigstens
soweit sie ausserhalb d.es Waldes stehen, fallen unter rL 112
Ziff. 2 P.St.O.B. Fraglich erscheint aber SChOll, ob sie unter
den Schutz des Porstgesetzes fallen, so\ eit sie im Wald
stehen. Da sie forstlich nicht genutzt werden, sind sie chwcr
unter den Begriff "stehendes Holz" ZlI sub ummieren; eb nso
wenig unter Gras und Strell\Verk des Art. '5 Ab .2 des For t
gesetzes.
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Was die krautanigen Pflanzen, wie Gentiana-Arten, Gym
nadenia, Cypripedium us\\'o anlangt, so fallen sie unter Art. 112
Ziff. 1 P.St.G.B., soweit sie auf Alpenwiesen wachsen. Soweit
sie an Waldorten wachsen, ist es zum mindesten zweifelhaft,
ob man sie unter den Begriff "Gras" (= futter werk) und damit
unter Art. 85 Abs. 2 des forstgesetzes subsumieren kann.
Eigentliche felsenpflanzen, wie Gnaphalium Leontopodium L.
(Edelweiss) dürften weder unter Art. 112 P.St.G.B. noch unter
Art. 85 Abs. 2. des forstgesetzes zu bringen sein, wenn man
sich nicht der anfechtbaren extensiven Auslegung des obersten
Gerichtshofes ansehliesst. .

Selbst \.venn man annehmen würde, dass diese gesetzlichen
BestimmungeIl an sich alle in Betracht kommenden Pflanzen
arten, gleichgültig an welchem Standort sie wachsen, gegen
unbefugte Alleignung oder Beschädigung schützen, so sind doch
die angedrohten Strafen ullgenügend für den Zweck eines wirk-

amen Schutzes. Das forstgesetz kennt nur absolut bestimmte
Strafen und schliesst jedes richterliche Ermessen aus. Seine
Geldstrafen bemessen sich zudem nach dem Werte des Ent
wendeten, der selbstverständlich bei den hier in Rede stehenden
Pflanzen nur sehr gering"fügig ist, so dass die Strafen keine wirk
same Abschreckung bilden. Art. 112 P.St.G.B. droht Geldstrafe
bis zu 60 M. an, \ as gleichfalls für einen wirksamen Schutz der
flora unzureichend ist.

In der Praxis versagen aber die Strafbestirnmungen aus
-einem anderen Grunde völlig. Wie schall ausgeführt, umfasst
·der Begriff der Entwendung ~.owohl nach dem forstgesetz wie
liach Art. 112 P.St.G.B. die strafrechtlichen Begriffsmerkmale
des Diebstahls auch nach der subjektiven Seite, also insbeson
dere das Be\ lIsstsein des Täters von der Rechtswidrigkeit der
Zueignung. Der Beweis dieses Bewusstseins der rechtswidrigen
Zu ignung dürfte in den meisten fällen scheitern. Denn die
Aneignung von wildwachsenden Pflanzen, die auf unkultiviertem
Boden stehen, gilt eben im Rechtsbewusstsein des Volkes nicht
als rechtswidrig, sondern allgemein als erlaubt, und das Ver
halten der Grundeigentümer selbst, die sich im allgemeinen gegen
die Wegnahme \vildwachsender Pflanzen aus ihrem Boden völ
lig gleichgiltig verhalten, weil diese Pflanzen als Unkraut keinen
wirtschaftlichen Wert für sie besitzen, berechtigt sogar zu dieser
Annahme. Ja, es lmnn nicht mit Unrecht in diesem Verhalten
d I' Grundeigentümer die stillschweigende Gestattung der An
eignung im inne des § 956 B.G.B. erblickt werden, womit der
Wel'nehll1ende sogar das Eigentum an den Pflanzen erwirbt.

Nur von diesem Gesichtspunkte aus kommt den' von ein
zelnen kgl. Bezirksämtern (z. B. Garll1isch, füssen, Bekannt
)11achungen vom J6. Mai 1900, 22. Oktober 1900, 27. Mai 1902,
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vgl. Anlagen No. 10,·11, 12 der Eillgabe des "Vereins zum
Schutze und zur Pflege der Alpenpflanzen") erlassenen Verboten
·des Ausgrabens von Alpenpflanzen oder ihres Abpflückens zum
Zwecke des Handels auf ärarischem Boden ohne Genehmigung
·der kgl. forstämter rechtliche Bedeutung zu. Diese Verbote
:nehmen demjenigen, der sie kennt, den guten Glauben an seine
Berechtigung zur Aneignung wildwachsender Pflanzen auf dem
betreffenden Gebiete, so dass er der Bestrafung wegen Enh en
dung ,:erfällt. Aber unerlässliche Voraussetzung der Verurtei
lung bleibt immer, dass der Täter diese Verbote kennt, ,vozu
natürlich die Veröffentlichung in den nicht allgemein gelesenen
Amtsblättern nicht genügt und mindestens die Aufstellung zahl
reicher Warnungstafeln an den Standorten der geschützten
Pflanzen notwendig wäre. -Eine weitere rechtliche Wirkung
können diese Verbote nicht äussern. Sie können vor allem
nichts mit Strafe bedrohen, was nicht im Gesetze elbst mit
Strafe bedroht ist, weil den ·Polizeibehörden keine diesbezüg
liche gesetzliche Ermächtigung zur Seite steht. Ausserdem
.sind sie auf im Staatseigentum stehende Grundstücke beschränkt,
weil sie in das Eigentum anderer Grundeigentümer nicht Qin
greifen dürfen.

Das Ergebnis der Erörterungen ist demnach, dass ein wirk
lich wirksamer Schutz der flora gegen unbefugte Entwendung
oder Beschädigung sich nur erzielen lässt, wenn besondere ge
setzliche Bestimmungen zu diesem Zwecke geschaffen werden,
denen gegenüber sich niemand mit Erfolg auf Unkenntnis de
Desetzes berufen kann.

*
Wenn es Eun auch nicht Aufgabe des Landesausschussls für

Naturpflege sein kann, mit einem völlig ausgearbcit ten Geset
zesvorschlag hervorzutreten, dessen Aufstellung vielmehr den
hiezu berufenen Organen der kgl. Staatsregierung überlassen
werden muss, so dürfte doch eine kurze Zusammenstellung der
bei der Gesetzesformulierung zu berücksichtigendeIl Gesicht
punkte notwendig sein.

In erster Linie handelt es sich um die form der Umgrenzung
<des Kreises der zu schützenden Pflanzen. So wün ehenswert
es nun an sich wäre, alle zu schützenden Pflanzenarten nament
jich im Gesetze aufzuzählen, damit jedermann weis, welche
Pflanzen zu sammeln verboten ist, so wenig kann damit dem
praktischen Bedürfnis gedient werden. Einmal wird das Schutz
bedürfnis für eine Art nur ein lokales sein, in anderen Lande _
teilen dagegen nicht bestehen. Andererseits ist aber zu be
fürchten, dass wenn das Sammeln bestimmter Pflanzenarten
gesetzlich verboten wird, der Handel alsbald ich der Ilsbeu-
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tung anderer im Gesetze nicht erwähnter Arten zu wendet und
diese der Ausrottung verfallen, ehe es gelingt, die schwerfällige
Gesetzgebungsmaschine zu ihrem Schutz wieder in Bewegung:
zu setzen. Das Schutzbedürfnis erfordert die Möglichkeit eines.
raschen Einschreitens der Gesetzgebung. Wenn man sich daher
nicht, was das zweckmässigste wäre, auf ein Blankettgesetz
beschränken will, das bestimmte Zuwiderhandlungen untel:
Strafe stellt, die Bestimmung der zu schützenden Pflanzen aber
kgl. Verordnung oder oberpolizeilichen Vorschriften überlässt,
so ist mindestens erforderlich, der Aufzählung der zu schützen
den Arten im Gesetze, selbst eine Generalklausel in der Form
"oder andere durch kgl. Verordnung (oder oberpolizeiliche Vor-
chriften) bezeichnete Pflanzen" anzufügen. Oberpolizeiliche

Vorschriften \\ ären durch das kgl. Staatsministerium, zum min
desten c.urch die Kreisregienll1gen zu erlassen.

Was elie zu verbietenden Handlungen anlangt, so muss in
er ter Linie getroffen werden der Pflanzenraub durch Gärtner
und Händler. Verboten soll daher werden das unbefugte Sam
mdn der zu schützenden Pflanzen zum Zwecke des Iiandels
sowohl mit als ohne Wurzel, also sowohl das Abpflücken wie
das' Ausgraben, Ausreissen, Abhauen, Abbrechen, sowie auch
der Handel mit solchen verbotswidrig gesammelten Pflanzen
selbst.

Zu erwägen \\ äre dabei die Frage, ob unter Handel nicht
auch der sogenannte botanische Tauschhandel ausdrücklich in
begriffen sein soll. Es ist eine leider nicht in Abrede zu stel
lende betrübliche Erscheinung, dass Mitglieder botanischer
Tauschvereinigungen, namentlich landesfremde, häufig ohne
Rücksicht auf Schonung und Erhaltung des Standortes nament
lich seltenerer Pflanzen gleich Hunderte von Exemplaren mit
Stumpf und Stiel zum Zwecke des botanischen Tauschhandels
oder für g'egen Geld vertriebene Exsiccatenwerke sammeln und
dadurch manche Standorte völlig zerstören.

leben dem Sammeln zu Zwecken des Handels wäre das
unbefugte Ausgraben und Ausrei~,sen der zu schützenden Pflan
zen mit der Wurzel - abgesehen von dem Sammeln in mässi
gem Umfang für v. issen chaftliche Zwecke - zu verbieten, um
auch der Schädigung durch Touristen vorzubeugen. Das nicht
zu Handelszwecken erfolgende blosse Abpflücken von Alpen
blumen dürfte im allgemeinen, obwohl es ja. auch die Ver
mehrung durch Samen verhindert, nicht zu verbieten sein.

Das Sammeln der zu schützenden Pflanzen :?u Handels~

zwecken, sowie das Ausgraben solcher mit Wurzeln - ausge
nommen zu wissenschaftlichen Zwecken - soll von besonderer
schriftlicher Erlaubnis des Grundeigentüniers, die für Staats-
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eigentum von den kgl. Forstämtern, besser aber rioch von deu
I(reisregierungen erteilt werden könnte, abhängig gemacht
werden.

Das Sammeln vOn PflanzclI zu botanischen oder sonst wis
senschahlichen Zwecken, in mässigem, einige Exemplare nicht
ubersteigendem Umfange selbst mit Wurzeln, dürfte vom Ver
bot auszunehmen sein. Die an, sich ja immer erforderliche Ge
nehmigung des Grundeigentümers bei Staatsgrund ,in der Form
schriftlicher, vom Sammler mitzuführender Erlaubnisscheinc der
örtlichen DistriktsvenvaHungs- oder Forstbehörden vorzu chrci
ben, ist mit unzukömmlicher Plackerei verbunden, da ein Bota
niker dadurch genötigt \v ürde,. sich mit einer ganzen Reihc VOll

Erlaubnisscheinen verschiedener lokaler Behörden zu ver ehen,
will er nicht Gefahr laufen, bei jeder Überschreitung der Gren
zen des Bezirkes, für den der Schein lautet, die noch dazu
namentlich im Gebirge nicht erkennbar und selbst auf den Kar
ten nur schwer festzustellen sind, sich straffällig zu machen.
Will man aber generelle Erlaubnis zum Sammeln von PflanzeIl
zu wissenschaftlichen Zwecken auf Staatsgrund durch Verord
nung oder oberpolizeiliche Vorschriften nicht erteilen, so muss·
die schriftliche Erlau1mis wenigsten von der kgl. Krei regie
rung für ihren Regierungsbezirk erteilt werden, damit nicht einc
grasse Anzahl von Erlaubnisscheinen lokaler Behörden nötig
ist, was zudem noch, wenn sie nicht gebührenfrei erteilt wcr
den, mit erheblichen Kosten verbunden wäre.

Unbedenklich wäre es, die Mitgliedskarte eines botani ch
wissenschaftlichen Vereins ohne weiteres als Erlaubniskarte zuln
Sammeln von Pflanzen zu wissenschaftlichen Zwecken auf
Staatsgrund zu behandeln, da den Botanikern wohl in der über
wiegenden Mehrzahl das Vertrauen geschenkt werden darf,
dass sie im eigensten Interesse auf Schonung der Pflanzenwelt
bedacht sind.

Für einen wirksamen Schutz der Alpenpflanzen gcgen Au 
rottung ist Geldstrafe bis zu 60 M., wie ie der Artikel 112
P.St.G.B. vorsieht, unzureichend. Für die Fälle de Art. 112.
der den Schutz der privaten vermögensrechtlichen Interessen
der Grundeigentümer an den Kulturerzeugnissen ihres Bodens
bezweckt, genügt der bezeichnetc Strafrahmen um 011lehr, als
ja nur Entwendung von Bodenerzeugni sen von geringem Werte
oder geringer Menge als Feldfrevel strafbar ist, Entwcndungcn
bedeutender Mengen oder erheblichen Wertes aber al Dieb
stahl zu bestrafen sind. Hier handelt es sich jedoch nicht um
Schutz privater vermögensrechtlicher Interessen, ondern de
öffentlichen ästhetischen und wissensl,;haftlichen Int resse an der

'Erhaltung bestimmter, dem Verschwinden naher Pflanzenarten.
Der Handel mit Alpenblumen ist bei der g'rossen Nachfrage nach
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solchen im Publikum immerhin lukrativ ·genug, dass geringe
Geldstrafen die pflanzenräuberei nicht zu verhindern im Stande
sind. Das Maximum der Geldstrafe wird daher entschieden höher
gegriffen werden müssen und daneben dürfte wahlweise Iiaft
strafe zuzulassen sein, um namentlich wiederholtem frevel
energisch begegnen zu können. Vielleicht dürfte es sich auch
hier empfehlen, das unbefugte Sammeln der zu schützenden
Pflanzen nur, wenn es sich um geringe Mengen oder unerheb
lichen Wert handelt, mit übertretungsstrafe zu belegen, im
übrigen die Diebstahlstrafen zur Anwendung zu bringen.

Die erforderlichen Bestimmungen Hessen sich vielleicht
zweckmässig im elften Hauptstück des Polizeistrafgesetzbuches
etwa als Artikel 1]2a einfügen.

* *

Der Lanuesausschuss für Naturpflege schloss sich dem l~e

ferate Bin feld vollinhaltlich an und beantragte bei der Staats
regierung, ,.dem Polizeitstrafgesetzbuch einen Artikel einzufügen,
der als Blankettgesetz ausser der Verunstaltung der Natur durch
Reklame, denjenigen mit Strafe bedroht, welcher die zum
Schutze merkwürdiger Naturgebilde (z. B. Alpenflora) gegen
Zerstörung oder Ausrottung erlassenen distrikts- und ortspoli
zeilichen Vorsdlriften übertritt".

Bei dem grossen, fördernden Interesse, welches die bayeri
sche Regierung dem Schutze der Naturdenkmäler und dem damit
Hand in Hand gehenden Jieimatschutz entgegenbringt, steht mit
Sicherheit 7U erwarten, dass in Bälde durch entsprechende Ge
setzgebullg auch dem rechtlosen Zustande eines der am schwer
sten bedrohten Naturdenkmäler, der Alpenflora, ein Ende ge
macht wird. Das Inkrafttreten des neuen Gesetzes bedeutet für
den "Verein zum Schutze und zur Pflege der Alpenpflanzen"
eine weitere, wichtige Errungenschaft auf dem Gebiete des AI
penpflanzenschutzes und eine weitere Verwirklichung seiner
idealen Bestrebungen.
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An h a n g.

DiQ wichtigstQi1 GQSQtZQ und V«rordnungQn

zum SchutzQ dQr AlpQnflora

In dQn LändQrn OQstQrr~ichl SchwQiz, FrankrQich

und DQutschland (BaYQrn).

Ö s t:e r r eie h.
Gesetz des Herz:,ghllJJ._ Salzburg vorn

No. J. .17. Februar 1886, betreff('ud den chutz
der Pflanze Edelwei'ss.

. S 1. Das Ausheben tier Pflanze Edelweiss mit Wurzel ist unter-
s,agt. Ebenso ist das feilhalten und der Verkauf, sowie jede sonstige
Veräusserung der mit Wurzel versehenen Edelweisspflanzen verboten.
Die politische Landesbehörde kann das Ausheben einzelner solcher
Pflanzen samt Wurzeln zu wissenschaftlichen Zwecken, Jsowie dem
Eigentümer des Grundes zu seinem G~brauche .gest~tten.

§ 2. Die Übertretung der Vorschnften des § 1. Ist von den poli
tischen Behörden an Geld mit 5 fl. bIs 50 fl. und nn WIederholungs
falle bis zu 100 fl. zu bestrafen. Auch ist der Verfall der ausgehobenen
Pflanzen auszusprechen. Die Geldstrafen fliessen in den Uemeinde
armenfonds des Tatortes. Im falle der UneinbringJichkeit der Geld
strafe ist diese in die entsprechende Arreststrafe umzuwandeln.

S 3. Dieses Gesetz tritt mit dem Tage seiner Kundmachung in
Wirksamkeit.

S 4. Mit dem Vollzuge dieses Gesetzes sind die Minist I' des
Ackerbaues und des Innern beauftragt.

Gesetz der gefürsteten Gl'ufschuft Tirol
No. H. vom 7~ August 1892,

beb'. den Schutz der Pflanze Edelweiss.
. S l Das feilhalten und der Verkauf bewurzelter Edelweisspflanzen

ist verboten. .
§ 2. J?ie Übertretung der Vors~hrift des § 1 ist von den politi

schen .Behorden an Geld von 1 fl. bIs ~u 25 fl. und im Wiederholungs
falle bIs zu 50 fL zu bestrafen. Auch 1st der Verfall der ausgehobenen
pflanzen auszusprechen. Die Geldstrafen fliessen in den Gemeinde-
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armenfonds de l'aturtes. Im falle der Uneinbringlichkeit der Geld
trafe ist diese in die entsprechende Arreststrafe .umzuwandeln.

§ 3. Dieses Gesetz tritt mit dem Tage seiner Kundmachung ill
Wirksamkeit.

S 4. Mit dem Vollzuge dieses Gesetzes sind die Minister de
Ackerbaues und des Illnern beauftragt.

Gesetz tle liel'zogtullU:l Rrain ,"om
:2 • Mai 189, betrell'pnd den ,chutz
lIes Edelweiss und des Blagay'schen

Seidelbastes.

Si. Das Ausheben und Au reissen der Edelweisspflanzen (Gna
phalium Leontopodium) und des Blagay'schen eidelbastes ~Daphne

ßlagayana) amt den WüTzeln, sowie der Verkauf derartiger bewurzel.
ter Pflanzen i~t vertoten.

§ 2. Eine Ausnahme hievon machen nur jene fälle, wo es sich
um die Gewinnung dieser Pflanzen für wissenschaftliche Zwecke han
delt. Der ~ammler muss jedoch hiezu die Bewiliigung der betreffenden
politi chen Bezirksbehörde einholen.

§ 3. Auf Edelweisspflanzen und Blagay'sche ~eidelbaste, welche
im 'Weg der Gartenkullllr gezogen werden, findet dieses Gesetz keine
Anwendung. Der Besitzer solcher Pflal~zen hat sich durch ein Zerti
fikat der uemeinde auszuweisen, in welcher diese Pflanzen künstlich
kultiviert werden.

S 4. Die' bertrelung der Vorschrift des § 1 wird von den politi
schen Behörden mit einer Geld trafe von 1 bis 10 f1.i im Wieder
holung falle bis 25 f1. bestraft. - Auch ist der Verfall der Pflanzen l1US
zu prechen. - Die Geldstrafe fliesst in den Armenfonds jener Gemeinde~

in welcher die Betretung erfolgte. Im falle der Uneinbringlichkeit der
Geld~trafe wird eine entsprechende Arreststrafe bi zu;:; Tagen ver
hängt.

§ 5. Die k. k. Gendarmerie, sowie auch das zum feld- und
Waldschutze aufgestellte Aufsichtspersonal ist verpflichtet, jede vor
kommende übertretung dieses Gesetze dem Gemeindevorsteher, be
ziehungsweise der politischen Bezirksbehörde zur Anzeige zu bringen.

§ 6. Mit dem Vollzuge die e Ge etzes werden der Ackerbaumini
ster und der Minister des Jnnern beauftragt.

(~('. etz dps E:rzherzogtlllll. österreich
unter der Enns vom 14. Oktobpr 1901,

betl'. den chutz von Ede1weiss.

§ J. Das Ausheben Ulle! AllsreisseIl der Edelweis pflanzeIl samt
Wurzeln, so, ie da feilhalten und der Verkauf derartiger bewurzelter
Pflanzen i t verboten.

§ 2. cine usnahme hiervoll bilden nur jelle fälle, wo e sich
11111 die Gewinnung dieser Pflanze für wissenschaftliche Zwecke han
delt; in die em Falle muss jedoch hiezu die Bewilligung der betreffen
deIl politischen Bezirksbehörden eingeholt ,erden.

§ 3. Auf Edelweisspilanzen, ,,,elche im Wege der Gartenkultur
gezogen werden, findet dieses Oe etz keine 'Anwendung. Wer in dem
Be itze oleher Pflanzen betreten wird, hat deren Provenienz durch
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ein Zertifikat der Gemeinde zu erweisen, in j welcher ich die Edeh ei •
kultur befindet.

S 4. Die übertretung der Vorschrift des S 1 wird von der politi
.schen Behörde mit Geldstrafen von 2 bis 20 Kronen und im Wieder
holungsfalle mit 30 Kronen bestraft. Auch ist der Verfall der Pflanzen
auszusprechen. Die Geldstrafen fliessen in den Armenfonds jener Ge
meinde, innerhalb welcher die Betretung erfolgte. Im falle der Un
einbringlichkeit der Geldstrafe ist diese ,in die entsprechende Arre t
strafe umzuwandeln.

S 5. Mit dem Vollzuge dieses Gesetze sind die Mini ter de
Ackerbaues und des Innern beauftragt.

illd dic Mini tcr de.

o. V.

GeRetz d s El'zlll'l'zogLItIll~ österreich
unter der Enns \om ~!J. ,Januar 190,1,
betr. den SchuLr. von Edelweiss, Kohl

röschen, Frauenschuh, Aurikel ul\(l
Kervenstendtlarten.

S 1. Hinsichtlich folgender Pflanzen und z\ ar: a) Edeh eiss (Gna
phalium Leontopodium), b) des Kohlrö chens ( igritella angu tifolia,
beziehungswei e nigra und rubra), c) des frauenschuhes (CypripediullI
Calceolus), d) der Aurikel (Primula Auricula), e) der I(erven tendcl
(Ophrys)-Anen ist das Ausheben und Ausreissen samt Wurzeln lind
Knollen, sowie das feilhalten und der Verkauf bewurzelter odcr mit
Knollen versehener Exemplare verboten.

S 2. Zu wissenschaftlichen Zweckcn kann das Ausheben und Au 
reissen der unter die Bestimmung dieses Gesetzes fallendcn Pflanzen
samt Wurzeln oder Knollen bewilligt werden. Die e Bewilligun~ wird
für das Gebiet eines politischen Bezirke von der betreffenden politi
schen Bezirksbehörde, für mehrere politi che Bczirke von der Statt
halterei erteilt.

S 3. Auf Pflanzen der bezeichncten Artcn w teile im cge der
Gartenkultur gezogen werden, findet die es Ge etz kcin An\\ endung.
Wer im Besitze solcher Pflanzen betreten \ ird hat der n Provenienz
durch ein Zertifikat der Gemeinde zu erweisen, in \ eIcher -i h die
betreffende Gartenkultur befindet.

S 4. Die übertretung der Vor chrift de S J wird on der politi
schen Behörde mit Geldstrafen von 2 bi 20 Kronen und im " icd r
holungsfalle mit 50 Kronen bestraft. Auch i t der Verfall der Pflanl.cn
auszusprechen. - Die Geldstrafen flies en in den Ar11le!lfond j ncr (Ie

meinde, innerhalb welcher die ßctretung rfolgte. - Im falle der 11
einbringlichkeit der Geldstrafe ist die e in die cnt prechclld rresl
strafe umzuwandeln.

S 5. Das Gesetz vom 14. Oktober J901, L.G. und .BI. r. 67,
betreffend den Schutz de Edelwei (Gnaphaliull1 Leontopodiulll), tritt
ausser Wirksall1kt~it.

§ 6. Mit dem Vollzuge die cs Ge ctzc
Ackerbaues ulld des lnllern beauftragt.
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Kundmachung der k. k. Bezirkshaupt-
mannscllaft Bregenz vom 29. Mai 1886, Cl. VI.,

betreffend Edelweiss.

Seit einigen Jahren wird die' Beobachtung gemacht, dass der Ban
dei mit Edelweiss in dem ~Masse zunimmt, dass eine gänzliche Aus
rottung dieser seltenen und daher viel begehrten Pflanze mit :Grund zu
befürchten ist, umsomehr, ,als die betreffenden Sammler und Bändler
die Pflanze sehr häufig samt 'der Wurzel ausgraben. Um 1diesem Un~

fug Einhalt zu tun, wird das Sarnme][1 von Edelweiss mit den Wur
zeln und der Handel mit solchen im Bezirke Bregenz bei strenger
Ahndung verboten und die k. k. Gendarmerie beauftragt, die Dawider
handelnden der Behörde vorzuführen.

Kllndmaehung der k. k. Statthalterei
in Graz vom 4. Juni 1887, betr. Speick,

Enzianarten, Isländisches}Moos und No. VII.
niederliegende Azalee. '

Da ich die Wahrnehmung gemacht habe, dass das rücksichtslose
Sammeln von Speick (Valeriana celtica) und der verschiedenen Gen
tianen (insbesondere von Gentiana luteold, punctata und panonica), dann
von isländischem Moos (Lichen islandicus) im Vereine mit anderen
Hungerflechten (namentlich Azalea procumbens) eine Bodenlockerung
herbeifiihrt und hiedurch die Erhaltung der Bodenkrume gefährdet wird,
so sehe ich mich veranlqsst, darauf hinzuweisen, dass, das Sammeln
von Heilpflanzen ausseI' der erforderlichen Bewilligung der betreffenden
Grundeigentümer auch der Lizenz der politischen Bezirksbehörde be
darf, dass eine derartige LizenZ! nur für ,pen betreffenden politischen
Bezirk Giltigkeit hat und bei dem übertritt in einen anderen Bezirk
stets das Visum der dortigen Behörde zu verwirken ist. - ferner
finde ich zugleich nachstehende Anordnungen zu treffen: Das Wurzel
graben auf steilen Berglehnen, dann auf abschüssigen felsigen Orten ist
gänzlich untersagt. Das ~,ammeln an anderen Orten darf mir mit Ver
meidung Jeder Bodengefährdung (Bodenlockenmg) stattfinden und sich
nur auf die stärkeren Exemplare erstreckenj, auch dürfen an ein und
derselben Stelle nicht viele Stucke hinweggenommen werden. Das
Sammeln von isländischem Moos 'wird nur in geschützteren Lagen für
zulässig erldärt und auf eine streifenweise Gewinnung beschränkt. 
Die Gemeindevorstehungen, die k. k. Gendarmerie und die forstschutz
organe werden demnach aufgefordert, die oberwähnte Beschäftigung
strenge zu überwachen, diejenigen, welche sich mit der vorgeschrie
benen Lizenz nicht ausweisen können, oder den, obigen Bestimmungen
zuwider handeln, ohne Nachsicht anzuhalten und an die k. k. Bezirks
hauptmannschaft zur weiteren Amtshandlung zu' überstellen.

Kunc1machll1lg der k. k. Bezirkshaupt
mannschaft Murau vom 7. Juni 1904,
bctr. das Sammeln von Alpenkr;iutern,

insbesondere Saxifraga hieracifolia, No. vur.
Saxifraga cernua, Valeriana celtica etc.

lch habe die Wahrnehmung gemacht,' dass die am Eisenhut bei
Turrach ,vorkommenden seltenen, Alpenpflanzen Saxifraga hieracifolia
und Saxifra~a cernua durch Gärtner botanischer Museen. und Sammler
in grossen Mengen samt den WurzeJballen ausgeführt werden und ist
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infolgedessen besonders die erstgenannte Pflanze an manchen -tand
orten, wo sie früher häufig war, bereits eine grosse eltenheit ge
worden. Auch die Ausfuhr von Speick (Valeriana celtica) ge chieht in
ganzen Waggonladungen aus dem Bezirke Murau nach dem rient.
Ich sehe mich daher veranlasst, die Kundmachung der k. k. _tatth:tlterei
in Graz vorn 4. Juni 1887, No. 26350,'" zur genauesten Darnachachtung
wiederholt in .Erinnerung zu bringen.

* Vergleiche diese pag.

Jkkunntm(tehung d<'r k. k. Bezirks-
No. IX. hauptrnannschaft Gmunden '"0'11 24. Juli

1907, betl'. Schutz leI' Alpenpflanzen.

.Es ist hieralllts zur Kenntnis gelangt, dass von ei te vieler Per
sonen das Sammeln von Alpenblumen zum Zwccke des Weiterverkaufe
in einer Weise betrieben wird, dass dadurch die Ausrottung der chön
sten Blumengattungen unserer Alpenflora zu befürchten teht. Um die
sem übelstande nach Tunlichkeit zu steuern, werden die Gemeinde
Vorstehungen und Gendarmerie-Posten-Kommanden aufgefordert, allc
diejenigen Personen, welche sich gewerbsmässig mit dem ...,ammein und
dem Verkaufe von Alpenblumen befas en, falls sie ich mit einem Ge
werbescheine nicht ausweisen können, hieramts zur Anzeige zu bringen.

Sc h w e i z.

Verorduw1g de Kantons ßt. Gallen.
betr. Pflanzcn hutz vom 31. Mai 1907,
insbesondere Alpenrosen, Alpennelk61ll,

Cyclamen, Edelweiss, Enzianen,
Orchideen (Frauenschuh, Männertreu,

No. X. Knabenkräuter), Mannsschildarten,
Narzissen uncl Alpenprimeln.

Art. 1. Das Ausreissen und Ausgrabcn, das feilbieten und r-
senden wildwachsender Pflanzen mit Wurzeln i t verboten. Au gc
nommen von diesem Verbote ist das Ausgraben einiger .E emp:are zu
wissenschaftlichen und Schulzwecken und das An graben fiir den eige
nen Gebrauch, insbesondere zu Heilzwecken, ofern dadurch dcr Be
stand der Art nicht wesentlich vermindert wird.

Art. 2. .Eben 0 ist das ma senhafte Abreissen von Blumcn wild
wachsender Pflanzen untersagt. Dagegen ist da Pflücken klcincrer
Sträusse und das -a1l1meln von einigen .Exemplaren flir Herharien ge
stattet.

Art. 3. Der Aufmerksamkeit der öffentlichen Organe werden im
Sinne von An. 1 und 2 insbesondere folgende Pflanzen empfohlen: 1
penrosen, Alpennelken, Cyclamen, Edel",cis, Enzianen, rchidecn
(frauenschuh, Männertreu, Knabenkräuter), Mann schildarten (AlH.lro
sace), Narzissen und Alpenprimeln. Das zu tiindi~e Departement ist
ermächtigt, wenn das Bedürfnis ich herausstellt, die es Verzeichni zu
ergänzen.

Art. 4. Bewilligungen zum Au graben und _al1l1l1eln können auf
Verlangen durch das zuständige Departcment erteilt werden. Die e
Bewilligungen sollen sich aber innert olchcn Grenzen halten, das dcr
fortbe tand der Arten ge ichert bleibt.
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Art. 5. Ausgenommen von vorstehenden Bestimmungen ist der
fall, wo der Besitzer einer Liegenschaft zur Verbesserung des Bodens
oder zur Änderung der Kultur die bestehende flora vernichtet.

§ 6. Besonders schöne oder interessante Bäume, seltene Pflanzen
und charakteristische Vegetationstypen, deren Fortbestand gefährdet ist,
wird der Regierungsrat auf geeignete Weise schützen.

Art. 7. Die l:'olizeibehörden, die Forstbeamten und ihre Organe
illd beauftragt, die llluehaltung und den Vollzug dieser Verordnung· zu

überwachen. Zuwiderhandelnde werden durch den Gemeinderat mit
einer Busse von fr. 5-100 bestraft. Den fehlbaren sind die gefrevel
ten Pflanzen wegzunehmen.

Art. 8. Die Verordnung ist im Amtsblatt bekannt zu machen und
geeigneten Ortes öffentlich anzuschlagen. Sie ist in die Gesetze -
sammlung aufzunehmen und tritt sofort in Kraft.

Fra n k r eie h.

J3ek::mntDJacJlung Ms ])l',ifekten des
Departement de l'Isi!re ,'Oll 10. No,'.
1900, betr. chlltz der Alpenpflo1nzen.
inBbe ondere Eddweiss, Moschus-Schaf-

garbe, Cyclamen, Alpenrosen,
Frauenschuh, Eryngium, Enzian, Sand- o. I.

kraut und Farnkräuter.

Con;iderant que les .exploitations connnerciales pour la vente de
ceHe flore alpllle Ollt pns depUls quelqlles annees un tel developpe
ment, qu'il devicnt urgent dc reagir contre cet etat de choses si 1'011
veut conserver cette flore unique des Alpes Dauphinoises menacee,
pour quelques especes de plantes, de disparition a breve echeance,
Article I. L'arrachage des plantes alpines, teiles que: I'E deI w eis I

Je Gen e pis, le C y c ! a m e n, !e Rho d 0 den d r 0 n, Je abo t
dei a V i erg e, le Pan i c a u t des A Jpes (R ein e d e
A J pes 0 u eh a r d 0 11 bl e U), la Gen ti a n e, le Mi II e
per t u iso u V u I 11 C r air e, I a f 0 u ger e a f e u i I I e p 8 r S i-

t a n t e s etc., est illtenlit dans les boi foret, prairie et päturage
alpestres non oumis au regime forestier. (Cette nomenclature de
plantes alpines est inclicative et non limitative.) En ce qui C01\cerne
les bois, forets et paturages, geres par l'administration des forrit ,
rarrachage e!e toutes e peces de plantes est reglemente par Jes Ordon
!lances du 1er a ut 1 27 (art. 169) et '-I dccembre 1844 (art. 2);

Art. 2) Le tran port, le colportage et la vente des plantes alpine
sont egalement iormellement interdits'

Art. 3) La con tatation des contra entioLls aux pre criptions de
cet arrete est confiee aux agents de la force publique;

Art. 4) M. M. les Maires, la Gendarmerie, les Commis aire d
police, 1e Gardes champ-tres et les Gardes forestiers, sont charge
c1e J'exccutioLl du pre ent arrete qui sera affiche dan toutes Jes com
lllune du Departement et insere au ReCLleil des Actes administratif
de Ja Prefeeture.
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Bayern.

Bekanntmachung d s kgl. Bezirksamtes
~. Garmisch vom 16. Mai 1900, betreffen

· No. XII. flcbutz der Alpenpflanzen, insbcsonder
Alpenrosen, Maiglöckchen u. Cyclamen.

Da in den letzten Jahren das Aus g I' a ben von I pell -
. .p f 1a n zen usw., n am e n t 1ich Alp e n I' 0 S e 11, Mai g I ö c k
· c h e n, e y c I am e n, sowie das Ab p f I ü c k e II solcher Blumen
,zum Z w eck e de s Ha n deI s, insbesondere durch fremde Händler
· im Bezirk solch' bedeutenden Umfang angenommen hat, dass eine voll-
· ständige Ausrottung dieser Pflanzen zu befürchten ist, besteht Verall
'Iassung, diesem gesetzwidrigen Treiben mit aller Entschiedellheit ent-
gegenzutreten. - Zu diesem Behufe haben die kgl. forstämter des
Bezirks. bestimmt, dass künftighin das Aus g I' a b e JI von Alp e JI

p f I a n zen a I I e rAr t, b e s 0 n der s a bel' der Alp e II I' 0 
sen, Mai g 1ö c k c h e n, ,e y cl a 111 e n k II 0 ll e ll, wie VOll Z i'e r
k r ä u t ern, dann das S a 111 m ein sol c her B I u m e II usw.
zum Z w eck e des Ha n deI s nur mit Gen e h m i g u JI g der
.k. f 0 r s t ä m t e r erfolgen darf, von welchen hiefür besondere B e 
will i gun g s s c h ein e ausgestellt werden. I Diese Bewilligungs-

· scheine sind nur für das betreffende Jahr, für welches sie bei dem
'einschlägigen kgl. forstamt gelöst wurden, und nur für die' Person, auf
deren Namen sie ausgestellt sind, giltig und sind die auf dell elbell er-

· m.erkten näheren Bedingungen :genauestens einzuhalten. Wer ohne
~.solchen Bewilligungsschein beim Ausgraben von den bezeichneten
· Pflanzen oder beim 'gewerbsmässigen Sammeln derartiger Blumen be
:. troffen wird, oder 'den auf den Blumenscheinen vermerkten Bedingull
.gen nicht nachkommt, hat strengste Strafeinschreitung ,gemäs Art. 11 2

· Ziff. 1 P.St.G.B. zu gewärtigen und zwar Geldstrafe bis zu 60 Mark,
und im Unvermögensfalle Haftstrafe bis zu 6 Wochen. - Die Blumell
scheine sind von den. Sammlern zur Legitimation mit sich 'zu führen
und auf Verlangen jederzeit dem k. forst- und Jagdschutzperso~lale.
der k. Gendarmerie und dem k. Grenzwachpersonale vorzuwel en,
welch' sämtliche von ihren vorgesetzten Behörden zur strengsten Kon-

...1rolle und überwachung angewiesen sind. Auch die sämtlichen Orts
polizeibehörden werden hiemit beauftragt, auf das Entschiedenste gegen
dieses Treiben vorzugehen; Personen, welche den Handel mit solchen
Pflanzen und Blumen treiben, stets entsprechend zu überwachell und
bei übertretungen bei der Amtsanwaltschaft die Anzeige zu erstatten.

· Zugleich ergeht der Auftrag, Vorstehendes sofort in ort üblichCl' 'Weisc
'bekannt zu machen, und diese Bekanntmachung jährlich 'dreimal, und
.zwar in den Monaten Mai, Juni und August zu wiederhol n.

lkkHllllilllH('hllJlg dps kgl. Bezirksamte
Garmisch vom ~2. Oktober 1900,

·1'19. XIlJ. hetr. Schutz d('r Alpenrosensträucher,
sowie dcl' Eibenäste.

Hällfig werden zur A!I f I' t i gun g .v 0 n K r ä n zen u \ . fUr
den Gräberschmuck an A 11 e r h eil i gen da Gestriiuch der A I 
P e n I' 0 sen p f I a n zen, sowie E i ben ii s t e verwendet. Da hie
bei diese Pflanzen sehr beschädigt werden, besonders ~ eil da b
l'eissen meist ohne jegliche Schonung der Pflanzen erfolgt und ein
.allmähliche Ausrottung derselben dadurch zu befUrchtcn ist, IIlU die-
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sem Missbrauch mit all.er :Entschiedenheit entgegengetreten werden.
umsomehr als zu dem eingangs bemerkten Zwecke auch hier wie an
anderen Gegenden eine Reihe anderer Gesträucher usw. vbr allem
Y.i <: h t e n- und T a n n ~ n z w e i g e genügend vorhanden sind.
,DIe 0 r t ~ pol I z e 1 b e h 0 r den werden daher angewiesen, s 0 f 0 r t.
durch ortsübliche Bekal1l:tmachung die Ortsangehörigen darauf 'hinzu
welsen, das das Ab r eis sen des Alp e n r 0 seil - (} e s t r ä u
ehe s und von Ei ben äst e n ohne Genehmigung der k., forst
ämter .. s t ren S tell s ver bot e n ist und dass Zuwiderhandlung~n
gemass Art. 12 Zlff.l P.St.G.B. Geldstraf-ebis Zlt
60 M a r k, im U n ver m ö gen s f a I I e li a f t s t r a f e bis z:u
6 W 0 ehe n, bezw. Be s t r a fun g n ach Art. 79 und 95 d e, s
f 0 r s t g e set z e s nach sicn ziehen. - Die Gendarmerie, sowie das.
Jagd- und Forstschutzpersonal sind zu strenger Uberwachun;l; ange-
w~en. .

No. XIV.

; j

Ilekanntmachung des kgl. Bezirksamtes
Füssen vom 27. Mai 1902, betreffend

Schutz der Alpenflora, insbesondere
Edelweiss und Alpenrosen.

Um der schweren Schädigung und förmlichen Ausrottung, die dirl
Alpenpflanzen durch das in letzter -Zeit immer mehr überhandnehmende
Ausgraben und Abpflücken derselben droht, vorzubeugen, hat das kgl.
Forstamt liohenschwangau nach dem Vorgange anderer im Gebirge ge
legener forstämter bestimmt, dass in Zukunft das Aus g r a ben von
Alpenpflanzen aller Art, insbesondere von Alp e n r 0 sen und E d e 1-

. w eis s, wie von ZierkräuterIl, sowie das A b p f I ü c k e n sol ehe 1"
B I u m e Jl zum Z w eck e des li a n dei s auf den im Staatseigen
tum stehenden Bergen nur mit seiner speziellen Genehmigung erfolgen
darf. - Das' J<gl. Forstamt liohenschwangau wirdhiefür eigene Be
willigullgsscheine ausstellen. Dieselben besitzen Giltigkeit nur Hir das
Jahr, für das sie gelöst und nur für die Person, Hir die sie ausgestellt
wurden. Die auf dem ßewilligungsschein angegebenen näheren Bediri
gungen sind genauesteIls einzuhalten. Wer dieseIl Bedingungen nicht
Ilachkommt, sowie wer ohne Bewilligungsschein Alpenpflanzen ausgräbt
oder zum Zwecke des liandels sammelt, wird Ilach Art. 112 Ziffer 1
bezw. 2 des P.St.G.ß. mit Geldstrafe bis zu 60 Mark, im Unvermo
gensfalle mit liaftstrafe bis zu 6 Wochen bestraft. Durch das forst
amtliehe Personal wird strenge Kontrolle geübt werden. Die ßewilli
gungsscheine sind von den Sammlern stets mit sich zu führen und auf
Verlangen dem kgl. Jagd- und Forstschutzpersonal, . der kgl. :Oer:
darmerie und dem kgl. Grenzwachpersonale vorzuweisen. An die sämt
lichen Ortspolizeibehörden ergeht der Auftrag, gegen das unbefugte
Ausgraben und gewerbsmässige Sammeln ,von Alpenpflanzen vorzu
gehen, insbesondere auch Personen, welche den liandel: mit Alpenpflan
zen treiben, stets zu überwachen und übertretungen bei der Amtsan-
waltschaft zur Anzeige zu bringen. Vorstehendes ist so f 0 r t in urts
ilblicher Weise bekannt zu machen und ist diese Bekanntmachung jähr
lich zweimal und zwar in den Monaten J uni und J u I i zu wieder-

. holen. .l. "- \Il
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Bekanntmachung dies Stadtmagistrats
Füssen vom 30. Mai HJ02, betreffend

'N u. .\. \'. Schutz cler Alpenflora, in besondere
Alpenrosen uncl Edelweiss.

Es besteht Veranlassung, auf die untenn 25. Juni v. Js. ergangene
magistratliche Bekanntmachung rubric. Betreffs, füssener Blatt Nr. 78,
nach welcher das Ausgraben von Alpenpflanzen jeder Art, insbesondere
von Alp e n r 0 s·e n und E,d el w eis s, wie von ZierkrüuterIl, sowie
das Abptlücken solcher Blumen zum Zwecke des Handels auf den im
Eigentume der Stadtgemeinde füssen stehenden Bergen 'nur mit spe
zieller Genehmigung erfolgen darf, hiemit wiederholt hinzuweisen. 
Zu diesem Zwecke werden von dem unteriertigten Magistrat Bewilli
gungsscheine ausgestellt, welche nur für das Jahr, in welchem sie ge
löst und nur für die Person, für die sie ausgestellt wurden, Giltigkeit
haben. Hiebei sind die auf den Bewilligungsscheinen angegebenen
näheren Bedingungen genauestens zu beachten und einzuhalten. Wer
(lhne diesen Bewilligungsschein beim Ausgraben der ,'bezeichneten
Pflanzen oder beim gewerbsmässigen Sammeln derartiger Blumen be
troffen wird, hat unter Hinweis auf Art. 112 Ziff. 1 und 2 des P. t.
G.B. unnachsichtlich Strafanzeige zu gewärtigen. Die Bewilligungs
scheine sind von den Sammlern stets bei sich zu führen und sowohi
dem städtischen Walda.ufseher als auch dem kgl. Jagd- und Forst
schutzpersonale, der kgl. Gendarmerie und dem kgl. Gr,enzwachperso
nale vorzuzeigen.

BckanntmadlUug de kgl. Bezirksamtes
No. XVI. Miesbach VOlll 7. August 1902,

betreffend I ehutJo: der Alpenrosen.
.Es wird darauf hingewiesen, dass das Ausgraben von Alpenrosen,

SOWIe das Abpflucken solcher Pflanzen zu Handelszwecken auf den im
Staatseigentum stehenden Bergen ohne Genehmigung der kgl. for t
ämter ,des Bezirks nicht' statthaft ist. Die forstämter Schiiersee,
'reg~rnsee, Kreuth und. fischbachau werden hiefür eigene Bewilligungs
schell1e ausstellen. DIeselben haben nur fiir ein Jahr und nur für die
Person, auf deren Namen s~e ausgestellt werden, Giltigkeit. Personen,
welche ohne solchen BewI11Jgungsschein beim Ausgraben von Ipen
rosen oder beim Abpflücken von solchen zu tlandelsz\ ecken auf
Staatsgrund betroffen werden, haben seitens der kgl. f'orsWmtcr Straf
einschreitullg zu gewärtigen.

ß,'kf\llntJlJuc:ltllng c!,'s kgl. Bezirksamtes
Berchtesgaden vom 25. ~rai 1007,

bt'l.I'. ehlltz d"r Alpen pflanzen, inBbe-
No. XVII. SOlidere Edelweiss, Alpenrosen,

Cyclamel1.
Da ill deli letzteIl Jahren das Alls g I' a bell von Alp eil _

p f lall zen usw., namentlich E dei \ eis , Alp e 11 I' 0 seil C y_
c I a m e n, sowie das A b P f I ii c k e n solcher Blumen' z u 111

Z w eck e des H an deI s, insbesol1dere durch tJändler im Bezirk
solch bedeutenden Umfang angenommen !Iat, dass eine vollständige
Ausrottung dieser Pflanzen zu befürchten ist, besteht Veranla sung,
diesem gesetzwidrigen Treiben mit aller Entschiedenheit entgegenzu-

.*
I
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treten. Zu diesem Behufe wurde seitens der k. forstämter die Be
stimmung getroffen, dass künftighin das Aus g r a ben von Alp e n
p f I a n zen a 11 e rAr t, b e s 0 n der s a b e r des E dei w eis s,
der Alp e n r 0 sen, C y c I a m e n k n 0 I I e n, wie von Z i e r 
s t r ä u c her n, dann das Sam m ein' sol c her B 1um e n usw.
zum Zwecke des Handels nur mit Genehmigung
der k. F 0 r s t ä m t e r e r f 0 I gen dar f, von welchen hiefür be
sondere B e will i gun g s s c h ein e ausgestellt werden. Diese Be
willigungsscheine sind nur für das betreffende Jahr, für welches sie
bei dem einschlägigen k. Forstamte gelöst wurden und. nur für die
Person, auf deren Namen sie ausgestellt sind, giltig und sind die auf
denselben vermerkten näheren Bedingungen genauestens einzuhalten.
Wer ohne solchen Bewilligungsschein beim Ausgraben :der bezeich
neten Pf~anzen oder bell11 g ewe r b s m ä s s i gen Sam m ein
der art I ger B I u m e n b e t r 0 f f e n wir d oder den auf den
Blumenscheinen vermerkten Bedingungen nicht nachkommt, hat
strengste St r a fe Ins c h r e i tun g gemäss Art. 112 Ziff. 1 des P.
St.G.B. zu gewärtigen und zwar Geldstrafe bis zu 60 Mark und im
Unvermögensfalle Haftstrafe bis zu sechs Wochen. Die Blumenscheine
sind von den Sammlern zur Legitimation mit sich zu führen und auf
Verlangen jederzeit dem k. Forst- und Jagdschutzpersonale, der k. Gen
darmerie und dem k. Grenzwachpersonale vorzuweisen·, welch' sämt
liche von ihren vorgesetzten Behörden zur strengsten Kontrolle und
überwachung angewiesen sind. Auch die sämtlichen Ortspolizeibehör
den werden hiemit beauftragt, auf das Entschiedenste gegen dieses
Treiben vorzugehen, Personen, welche den liandei mit solchen Pflan
zen und Blumen treiben, stets entsprechend zu überwachen und bei
übertretungen bei der Amtsanwaltschaft die Anzeige zu ~rstatten. Zu
gleich ergeht der Auftrag, Vorstehendes sofort in 0 r t s ii b I ich er
We i s e b e k a n n t zu 111 ach e n.

BekanntmachlUlg dc kgl. Bezirksamtes
Tölz vom 4. Mai 1907, betl'. Schutz

der Alpenpfhmzen, ins'besondcre [0. XVII[.
Alpenrosen, Maiglöckchen, Cyclamen.

Da in den letzten Jahren das Aus g r ab e n von Alp e n 
p f I a n zen usw., namentlich Alp e n r 0 sen, Mai g I ö c k c he n,
C y c I a m e n, sowie das Ab P f I ii c Ren solcher Blu~en z~m
Z w eck e des tl a n dei s, insbesondere durch fremde Handler 1111
Bezirk solch' bedeutenden Umfang angenommen hat, dass eine voll
ständige Ausrottung dies~r. Pflanze~ zu b~fürchten ist, ~esteht ,veran
lassung, diesem gesetzwldngen Treiben mit .aller Entschiedenheit.. ent
gegenzutreten. Zu diesem Behufe wurde seitens der kgl. Forstamter
die Bestimmung getroffen, dass künftighin das Aus g r ab e n von
Alp e n p f I a n zen a I I e rAr t, besonders aber. Alp e n r C! se,
Mai g I ö c k 0 h e n, C y c I a 111 e n k n 0 II e n, Wle von Z 1 e r 
kr ä u te r n, dann das Sam m ein sol c her BI u m e n usw.
zum Z w eck e des H a n dei s nur mit Gen e h m i gun g der
k g I. F 0 r s t ä 111 t e r ~rfolgen darf, von welchen hiefiir besondere B e
w i I I i gun g s s c h ein e ausgestellt werden. Diese Bewilligungs
scheine sind nur für das betreffende Jahr, für welches sie bei dem
einschlägigen kgl. Forstamt gelöst wurden, und nur für die Person,
auf deren amen sie ausgestellt sind, giltig und sind die auf denselben
vermerkten näheren Bedingungen genauestens einzuhalten. - Wer
ohne solchen Bewilligungsschein beini Ausgraben der bezeichneten
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Pflanzen oder beim gewerbsmässigen Sammeln derartiger Bluillell I.>e
troffen wird, oder den auf den Blumenscheinen vermerkten Bedingungen
nicht nachkommt, hat s t ren g s t e S t r a f ein s ehr e i tun g ge
mäss Art. 112 Ziff. 1 des P.St.G.B. zu gewärtigen, und zwar Geld
strafe bis zu 60 Mark, und im Unvermögensfalle Haftstrafe bis zu
sechs Wochen. - Die Blumenscheine sind von den Sammlern zur
Legitimation mit sich zu führen und auf Verlangen jederzeit dem kgJ.
forst- und Jagdschutzpersonale, der kgI. Gendarmerie und dem kgJ.
Grenzwachpersonale vorzuweisen, welch' sämtliche von ihren vurge
setzten Behörden zur strengsten Kontrolle und überwachung angewiesen
sind. Auch die sämtlichen Ortspolizeibehörden werden hiemit beauf
tragt, auf das Entschiedenste gegen dieses Treiben vorzugehen, Perso
nen, welche den .Handel mit solchen Pflanzen 1lI1d Blumen treiben,
stets entsprechend zu überwachen und bei übertretungen bei der mts
anwaltschaft die Ahzeige zu erstatten.

Zugleich ergeht der Auftrag, Vorstehendes sofort in 0 r t s ii I.> 
1ich er W eis e b e k a n nt z 11 mac lt e n, und diese Be k a n n t
mac h u n g jäh I' I ich d r ei mal, und zwar in den Monaten Mai,
J uni und A 11 g U s t zu wie der hol e n.

No. XIX.

Beschluss des Stadtmagistrats Bad
Reichenhall YOl1l. 8. lILai ]007, beb'.

::khut~ lh!S Alpenveilchens (Cyclamen
europaeum) .

Pro t 0 k 0 I1 - Aus zug.
Der Magistrat Reichenhall muss es leider als richtig zugeben, dass

die Bestände des Cyclamen in der Umgebung, namentlich in der Non
nerau, von Jahr zu Jahr geringer werden, woran nicht nur das mas
senweise Ausgraben der Knollen, sondern auch das massenhafte Ab
pflücken der Blume schuld ist, indem im letzten falle dic Möglichkeit
der Samenbildung und dadurch die fortpflanzung unmöglich genlacht
wird. Diesem gesetzwidrigen Treiben muss mit allem achdruck ent
gegengetreten .werden.. Zu diese~l Zw~cke beschliesst der !"1agistrat
die kgI. forstamter Relchenhall-SlId, Relchenhall-Nord und ReIchenhall
St. Zeno aufs dringenste zu ersuchelI, das ge\ erb mässige ammeln
von Knollen und Blumen des Cyclamen europaeum ganz zu verbieten,
das heisst keine neuen Bewilligungsscheine mehr auszustellen.~ Die
Schutzmannschalt wird strengstens beauftragt, Personen welche amts
bekanntermassen den ~andel mit GebirgsblUlTIeu betreibe~, entsprechend
zu überwachen und bel übertretungen zur Anzeige zu bringen.

;' Laut Zuschrift obigen Stadtlllagistrats vonl 20. Novenlbcr 1907
haben genannte forstämter neue Bewilligungsscheine nicht Inchr all _
gestellt.

Das ]\gI. forstamt.

No. XX. Bewilligungsschein des kgl. Forstamtes
Berchtesgaden.

Be will i gun g s - S C 11 ei 11 (Vorderseite)
giltig bis . . . . . . . . . .

Dem N. N. von N. N. wird unter tHnweis auf dic lIachfolgcndell
Bestimmungen die Bewilligung erteilt, im forstamte Berchtesgaden mit
Ausnahme der umstehend bezeichneten Bezirke, Alpenbllll11cn und
Zierkräuter, ausschliesslich Enzianbliiten, zu sammeln.

Berchtesgaden, den . . . . . . .. . J90
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B e w i I I i gun g ;; - Sc h ein (Rückseite). ,

1. In den Bezirken Rothspiel, Laafeld, Landtalwände, Baylersberg und
Hochseil, sowie auf dem Regen und der Ootzen ist das Sammeln
verboten.

2. Die Pflanzen dürfen nicht samt den Wurzeln ausgegraben werden.
3. Die Bewilligung ist nur für N. N. gültig, es ist demselben nicht ge-

stattet, durch Andere sammeln zu lassen. .
4. Dieser Schein ist vom Sammler zur Legitimation mitzuführen und

dem kgl. forst- und Jagdpersonal auf Verlangen vorzuzeigen; ebenso
. ist der gesammelte Blnmen- und Kräutervorrat zur Kontrolle un-

weigerlich jederzeit untersuchen zu lassen.

5. Pür die Bewilligung ist beim kgl. Rentamte Berchtesgaden eine Re-
. kognition von Mark bis längstens zu entrichten.

6. Zuwiderhandlungen gegen diese Bestimmungen haben eine sofortige
Ausweisung aus den Staats\valdungen, die Einziehung dieser ßewil'
ligung und gerichtliche Anzeige zur Folge.
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